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„Happy GDPR Day”: 25. Mai 2018



DSGVO: Die neue Benchmark für den Datenschutz



DSGVO: Die neue Benchmark für den Datenschutz

• “Vermeidung ist keine 
Option.” Wired (19. 
März 2018)



• Aber was hat Twitter 
gesagt?
• Meine Lieblings-
Memes







Zusammenfassung



• Die heutige Welt spricht die Sprache 
des EU„Datenschutzes”

• Keine unilaterale Machtausübung, 
sondern bilaterale Verhandlungen

• Voraussetzung der „Angemessenheit” 
in flexibler Weise angewendet

• Regulatorische Befugnis der EU ist auf 
eine Vielzahl von Institutionen verteilt

Lehren aus den Fallbeispielen



• Omnibus-Model ist gut 
„transplantierbar”
• Ideen sind bedeutend: 
Datenschutz als Menschenrecht 
ist ansprechendes Konzept für 
den Zeitgeist 

Übergreifende Faktoren



Jack Goldsmith & Tim Wu, Wer leitet das 
Internet? (Who Controls the Internet?) (2006)

• „Unilaterales, globales 
Recht, wie es von der 
EU im 
Datenschutzkontext 
ausgeübt wird, ist von 
signifikanter 
Marktmacht abhängig.”



• „Brüssel-Effekt”: de facto 
regulatorischer Unilateralismus
(Anu Bradford)
• De facto, nicht de jure
• Unilateral, nicht multilateral

Theorien zur Verbreitung des Datenschutzes



Fallbeispiel I: Japan



• Japan und die EU haben den weltweit größten Freihandelsblock für 
personenbezogene Daten geschaffen

• Formale Angemessenheitsverhandlungen
• Signifikante Veränderung und Überarbeitungen des japanischen 

Datenschutzrechts 
• 17. Juli 2017, die EU und Japan beenden ihre Verhandlungen mit 

dem Ergebnis, dass die EU Japans Datenschutz als angemessen 
anerkennt 

• Formaler EU-Angemessenheitsbeschluss: Januar 2019
• EU-Japan Angemessenheitsverhandlungen liefen in zwei Richtungen: 

Japan hält die EU auch für „angemessen” 
• Japan wird Daten nur in Länder mit angemessenem Schutz 

exportieren

Japan



Fallbeispiel II: Die USA



• Schaffung einer improvisierten Struktur (Safe Harbor, dann 
Privacy Shield) 

• Gibt dem privaten Sektor eine Opt-in-Option zu EU-ähnlichen 
Prinzipien

• Anstelle offiziellen Vertragsschlusses oder bindender Änderung 
amerikanischen Rechts können amerikanische Unternehmen 
den Prinzipien freiwillig folgen und damit Konformität erreichen

• EuGH erklärt Safe Harbor 2015 in Schrems-Entscheidung für 
ungültig

• Wird das Privacy Shield für ungültig erklärt?
• Verhandlungsflexibilität der EU gezeigt, auch Zusammenspiel 

der EU-Institutionen, einschließlich des EuGH

Die USA



Fallbeispiel III: Das UK



Das UK: Das Gegenteil von “Nimm Kontrolle 
zurück” (“Take Back Control”)

FOLLOW 
THE GDPR



• UK hat sein DSGVO-Umsetzungsgesetz am 23. Mai verabschiedet, 
zwei Tage vor dem „GDPR Day”

• Pläne, im Falle des Brexit die DSGVO in dem EU-Austrittsabkommen 
aufzunehmen

• UK IT-Sektor ist stark vom EU-Markt abhängig
• Außerdem jahrzehntelange Erfahrung des UK mit EU-

Datenschutzrecht – es war eine erfolgreiche „Transplantation”
• Nach dem Brexit wird das UK schwächer sein bei 

datenschutzrechtlichen Politikentscheidungen – weniger „Kontrolle”
• UK muss die Mitgliedschaft in allen EU-Datenschutz-

Beratungsgremien beenden und plannt auch gleichzeitig zur DSGVO-
Einhaltung sich zu verpflichten

Das UK



Zusammenfassung



• Die heutige Welt spricht die Sprache 
des EU „Datenschutzes”

• Keine unilaterale Machtausübung, 
sondern bilaterale Verhandlungen

• Voraussetzung der „Angemessenheit” 
in flexibler Weise angewendet

• Regulatorische Befugnis der EU ist auf 
einer Vielzahl von Institutionen verteilt

Lehren aus den Fallbeispielen



• Omnibus-Model ist gut 
„transplantierbar”
• Ideen sind bedeutend: 
Datenschutz als Menschenrecht 
ist ansprechendes Konzept
• Marktplatz regulatorischer 
Ideen

Übergreifende Faktoren



Vielen Dank
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